
G e m e i n d e  E R Z H A U S E N  
 

B E S C H L U S S  
der Sitzung der Gemeindevertretung 

vom Montag, den 18.07.2022. 

 

10. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Nördliche Hauptstraße II - 6. Änderung" 
 
Hier: 
Beschluss zur Prüfung der während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 1. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ eingegangenen 
Stellungnahmen 
Beschluss eines 2. Entwurfes der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
„Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ 
Beschluss der erneuten öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
und der erneuten Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
zum 2. Entwurf des Bebauungsplans 
 
Drucksache VI/362 3. Ergänzung 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

a) Beschluss zur Prüfung der während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 1. 
Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. 
Änderung“ eingegangenen Stellungnahmen 
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlagen beigefügten Beschlussvorlagen zu den 
während der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen. 

b) Beschluss eines 2. Entwurfes der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
„Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ 
Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 den 2. Entwurf der 1. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ 

c) Beschluss der erneuten öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 
BauGB und der erneuten Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 
BauGB zum 2. Entwurf des Bebauungsplans 

Die Gemeindevertretung beschließt eine erneute öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 
i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB und eine erneute Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 i.V.m.      § 
4a Abs. 3 BauGB zum 2. Entwurf der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
„Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“. 

 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 




